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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2012/182 
freigegeben am 14.09.2012 
 
GB 2 Datum: 14.09.2012 
Sachbearbeiter/in: Herr Fritz Sundermann  
 
Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Hahn-Lehmden 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 02.10.2012 Schulausschuss 
N 09.10.2012 Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verzicht der Grundschule Hahn-Lehmden auf die Einrichtung einer Ganztagsschule wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Über die Fortführung der befristet für das Schuljahr 2012/2013 in den Räumen der Grund-
schule Hahn-Lehmden eingerichteten Hortgruppe ist zu einem späteren Zeitpunkt zu ent-
scheiden.  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit Vorlage Nr. 2012/005 wurden die Bemühungen der Elterninitiative Hahn-Lehmden zur 
Schaffung einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Hahn-Lehmden vorgestellt. Hier-
zu wurde sowohl vom Schulausschuss als auch vom Verwaltungsausschuss einstimmig be-
schlossen: „Die Gemeinde Rastede als Schulträgerin der Grundschule Hahn-Lehmden unter-
stützt die Bemühungen der Elterninitiative Hahn-Lehmden zur Schaffung einer Nachmittags-
betreuung. 
 
Befristet für das Schuljahr 2012/2013 stimmt die Gemeinde Rastede der Einrichtung einer 
Hortgruppe in den Räumen der Grundschule Hahn-Lehmden zu. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, mit dem Diakonischen Werk Hahn-Lehmden e.V. Gespräche wegen Übernahme der 
Trägerschaft zu führen. Der Zuschuss an das Diakonische Werk Hahn-Lehmden e.V. ist ge-
genüber dem bisherigen Haushaltsansatz für das Jahr 2012 um 22.000 € zu erhöhen. 
 
Ab dem Schuljahr 2013/2014 stellt die Gemeinde Rastede die Erteilung Ihres Einvernehmens 
zu einem Ganztagsschulbetrieb in Aussicht.“ 
 
In Ausführung des Beschlusses wurden Gespräche mit dem Diakonischen Werk Hahn-
Lehmden e.V. sowie der Grundschule Hahn-Lehmden aufgenommen und die Elterninitiative 
Hahn-Lehmden eingebunden.  
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Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden e.V. hat die Übernahme der Trägerschaft für die Hort-
gruppe übernommen und das erforderliche Personal eingestellt. Seitens der Landesschulbe-
hörde wurde nach einer Begehung der Räumlichkeiten in der Grundschule eine Betriebser-
laubnis erteilt. Trotz Information der Eltern durch die Elterninitiative, die Schule und die 
Hortmitarbeiterinnen wurden bisher nur fünf Kinder für eine Betreuung angemeldet. Bei der 
durchgeführten Elternbefragung im Kindergarten Hahn-Lehmden und den Klassen 1 bis 3 der 
Grundschule Hahn-Lehmden war im letzten Herbst für das Jahr 2012 für insgesamt 34 Kinder 
ein Betreuungsbedarf geltend gemacht worden. In einer Hortgruppe dürfen bis zu 20 Kinder 
betreut werden. 
 
Die Grundschule Hahn-Lehmden hat sich zusammen mit Vertretern der Elterninitiative und 
unter Beteiligung der Verwaltung intensiv mit dem Thema Einrichtung einer Ganztagsschule 
auseinandergesetzt. Nach den Vorgaben des Kultusministeriums müssen Anträge auf Einrich-
tung einer Ganztagsschule spätestens bis zum 1. Dezember des Vorjahres bei der Landes-
schulbehörde eingehen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich kurzfristig ein deutlich höherer 
Bedarf für eine Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hahn-Lehmden ergibt, der eine ent-
sprechende Antragstellung rechtfertigen würde. 
 
Aufgrund der geringen Anmeldezahlen sowie der geringen Grundzuweisung von 10 Lehrer-
stunden hat der Schulleiter Herr Lentz darum gebeten, ihn von seiner Zusage, im nächsten 
Schuljahr eine Ganztagsschule einzurichten, zu entbinden (sh. Anlage). 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für den Haushalt 2013 wurden Mittel in der Annahme einer Vollauslastung der Hortgruppe 
sowie unter Berücksichtigung der Befristung angemeldet. 
 
Der Zuschussbedarf für den Betrieb einer Hortgruppe ist vor allem abhängig von der Zahl der 
betreuten Kinder. Das Elternentgelt beträgt bei 1 Kind im Haushalt = 106 Euro, bei 2 Kindern 
= 101 Euro, bei 3 Kindern = 96 Euro sowie bei 4 und mehr Kindern = 91 Euro monatlich, 
zuzüglich Essensgeld in Höhe von 56,-- Euro monatlich.  
 
Jeder nicht besetzte Platz in der Hortgruppe erhöht den Zuschussbedarf um rd. 1.200 Euro 
jährlich, bei 15 nicht besetzten Plätzen somit um rd. 18.000 Euro jährlich.  
 
 
Anlagen: 
 
1. Schreiben der Grundschule Hahn-Lehmden 


